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Stellungnahme der RPG Südwestthüringen im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens 
für den geplanten Bebauungsplan Gewerbegebiet „Tonäcker II“, Ortsteil Struth-           
Helmershof, Gemeinde Floh-Seligenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
(Beschluss-Nr.: PLA 01/384/2023) 
 
 
Gemäß Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 15.12.2022 erfolgt eine Be-
teiligung des Trägers der Regionalplanung an dem o.g. Zielabweichungsverfahren mit Frist-
setzung bis zum 16.01.2023. Ein Fristverlängerung bis zum 15.02.2023 wurde gewährt. 
 
Die Mitglieder des Planungsausschusses der RPG Südwestthüringen haben die eingereichten 
Unterlagen geprüft/beraten und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Der geplanten Zielabweichung von Z 4-1, FS-56 – Kohlberg / Stiller Stein mit Vorland 
(RP-SWT-2011/ 2012) mit ca. 2,3 ha wird zugestimmt. Weitere raumordnerische Erfor-
derisse sind bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens zu berücksichtigen. 
 
 
Begründung: 
 
Laut Antragsunterlagen besteht ein aktueller Bedarf für die gewerbliche Entwicklung der       
Gemeinde Floh-Seligenthal. Kurzfristig aktivierbare Flächenpotenziale stehen an anderen Ge-
werbestandorten im Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. 
 
Vom geplanten Bebauungsplan Gewerbegebiet „Tonäcker II“, Ortsteil Struth-Helmershof     
(ca. 5,0 ha) sind gemäß Z 4-1 des Regionalplans Südwestthüringen (RP-SWT 2011/12) ins-
gesamt ca. 2,3 ha des Vorranggebietes Freiraumsicherung FS-56 – Kohlberg / Stiller Stein mit 
Vorland betroffen. Das ist angesichts der Gesamtgröße des Vorranggebietes (635 ha) eine 
relativ geringfügige Inanspruchnahme.  
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Im Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen 2018 (E-RP-SWT 2018) ist dieser Bereich 
überwiegend als Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung (G 4-7) ausgewiesen. Lediglich im west-
lichen Randbereich gibt es eine geringfügige Überschneidung mit dem Vorranggebiet Frei-
raumsicherung FS-56 Kohlberg/Stiller Stein mit Vorland/westlicher Rödelsberg. 
Unter Berücksichtigung der raumordnerischen Entwicklungsabsichten und der relativ geringen 
funktionellen Beeinträchtigung des Gesamtgebietes erscheint eine Zielabweichung aus Sicht 
der RPG Südwestthüringen vertretbar. 
 
Darüber hinaus sind bei der Planung bzw. Umsetzung des Vorhabens weitere raumordneri-
sche Erfordernisse bzw. raumbedeutsame Nutzungen und Funktionen zu berücksichtigen. 
Das Vorhaben liegt in der regional bedeutsamen gewachsenen Kulturlandschaft Thüringer 
Wald – Thüringer Schiefergebirge mit Buntsandsteinvorland (G 4-2 RP SWT 2011/12, G 4-2 
E-RP-SWT 2018) sowie im Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung Thüringer Wald              
(G 4-27 RP SWT 2011/12) bzw. im Vorbehaltsgebiet Thüringer Wald mit Rennsteig (ein-
schließlich Biosphärenreservat Thüringer Wald) (G 4-29 E-RP-SWT 2018). Die Ausweisung 
dieser Vorbehaltsgebiete begründen sich insbesondere auf einer besonderen naturräumli-
chen/kulturlandschaftlichen Prägung und einer besonderen Eignung für die natur- und land-
schaftsbezogene Erholung. Als regional bedeutsamer Tourismusort übernimmt Floh-Seligen-
thal zudem wichtige Aufgaben zur Entwicklung der Erholungs- und Tourismusfunktion in die-
sem Raum (Z 4-7 RP SWT 2011/12, Z 4-6 E-RP-SWT 2018). 
Diesen raumbedeutsamen Nutzungen und Funktionen ist bei der weiteren Ausgestaltung des 
Vorhabens entsprechend des ihnen zukommenden Gewichts Rechnung zu tragen. 
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